
Freie Wahl der monatlichen Sparbeiträge 
von € 34 bis € 74 

Maximale Prämie vom Staat

Optimale Renditechancen

Bereits nach 7 Jahren
frei verfügbar

Treue-Rabatt

50 % Rabatt auf 
die Kontoführungsgebühr  

Das VL-Wunschkonto – Ihre Vorteile auf einen Blick. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem unabhängigen 

Finanz-Vermittler, in den Verbraucherinformationen zum 

Wunschkonto oder unter www.wunschkonto.de.

www.wunschkonto.de    
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Ihr Finanz-Makler

Staatliche
Förderung* 
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* Ausschlaggebend ist das zu versteuernde Einkommen eines Arbeit-
nehmers. Das zu versteuernde Jahreseinkommen darf für Alleinstehende 
maximal € 20.000 und für Verheiratete € 40.000 (Stand: 1.1.2013) sein.

¹  Jeweils 6 Jahre sparen plus 1 Ruhejahr = gesetzliche Sperrfrist (ent-
spricht einer Anlageperiode).

²  Die hier beispielhaft angegebenen Nettowertsteigerungen (nach 
Abzug der Entgelte) sind unverbindlich und dienen der Illustration. Der 
tatsächliche Ertrag hängt von der Preisentwicklung der vom Vermögens-
verwalter gewählten Zielfonds ab. Der Anteilspreis der Zielfonds wird 
sich entsprechend der zugrunde liegenden Kapitalanlage entwickeln. 
Diese unterliegen den Schwankungen (Kurs-, Zins- und ggf. Währungs-
schwankungen) an den Kapitalmärkten und deren Einfluss auf die von 
Ihnen gewählte Anlagestrategie. Die höheren Wertsteigerungen sind 
möglicherweise nur für Anlagestrategien relevant, die hauptsächlich in 
risikoreichere Kapitalanlagen wie Aktien und vergleichbare Vermögens-
werte investieren. Daher werden die tatsächlichen Ergebnisse Ihrer 
Kapitalanlage anders als hier dargestellt sein.

³  Der Treue-Rabatt, in Höhe von 25 % auf die Vermögensverwaltungs-
kosten, wird jedem Kunden ab einem Depotvermögen von € 20.000 
(ggf. inklusive eines privaten Wunschkontos) oder ab einer Bestands-
dauer des VL-Wunschkontos von mindestens 10 Jahren gewährt. Die 
hier dargestellten Beträge sind die unter Voraussetzung der oben 
genannten Annahmen insgesamt als Rabatt gewährten Eurobeträge 
während der Dauer der Einzahlphase/ Anlagedauer bis zum Erreichen 
des hier beispielhaft dargestellten Depotwertes.

Selbst wenn Ihnen Ihr Arbeitgeber keinen Zuschuss zahlt, 

können Sie die volle staatliche Sparzulage in Anspruch 

nehmen. Denn die Zulage wird auch dann gewährt, wenn Sie 

vermögenswirksame Leistungen ganz oder teilweise selbst 

bezahlen. Nach dem jeweiligen Ablauf der siebenjährigen 

Anlagefrist können Sie über den kompletten Sparbetrag in-

klusive der Arbeitnehmersparzulage und dem Treue-Rabatt³ 

verfügen.

Die förderfähigen, langfristigen Sparformen 

sind vom Gesetzgeber vorgegeben. In der 

Regel beträgt die Laufzeit sieben Jahre, wobei 

das letzte Jahr beitragsfrei ist. Die Zulage zur 

Vermögensbildung beträgt jährlich 20 Prozent 

auf bis zu € 400 und wird maximal sechs Jahre 

lang gewährt. Die Höchstförderung beträgt 

€ 80 pro Jahr und insgesamt € 480 für 

sechs Jahre. Ausschlaggebend ist das 

zu versteuernde Einkommen. Das zu 

versteuernde Jahreseinkommen darf 

für Alleinstehende höchstens € 20.000 und 

für Verheiratete € 40.000 betragen (Stand: 

01.01.2013). Nach Ablauf der Laufzeit kann 

der Sparer über den gesamten Sparbetrag in-

klusive der Arbeitnehmersparzulage verfügen.

Mit der Arbeitnehmer-Sparzulage fördert 
der Staat Vermögenswirksame Leistungen.

Chef/Ich Staat
=

7 Jahre

„Endlich eine Förderung, 
        mit der ich machen kann 
       was ich möchte.“


Vermögen bilden mit Vermögenswirksamen 
Leistungen.

Auch ohne Zuschuss vom Arbeitgeber 
staatliche Subventionen sichern!

Der perfekte Start in den eigenen Vermögensaufbau ist das 

VL-Sparen. Vermögenswirksame Leistungen sind tarifver-

traglich oder per Arbeitsvertrag vereinbarte Geldleistungen 

durch den Arbeitgeber, die generell jeder Arbeitnehmer in 

Anspruch nehmen kann. Je nach Branche gibt es zwischen 

€ 6,45 und € 40 als monatliche Zuzahlung. 
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